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27. Gesetz: Pensionsordnung 1966; Änderung (2. Novelle zur Pensionsordnung 1966). 

27. 
Gesetz vom 10. Juli 1970, mit dem die Pen
sionsordnung 1966 geändert wird (2. Novelle 

zur Pensionsordnung 1966 ). 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

den1 Dienststand erreiditen ruhegenußfähigen 
Monatsbezug entsprich~ mindestens aber 42 v. H. 
der Ruhegenußbemessungsgrundlage nach § 4 
Abs. 2. § 5 Abs. 3 gilt sinngemäß." 

4. Der erste Satz des§ 17 Abs. 6 hat zu lauten: 

Artikel I nEinkünfte im Sinne dieses Gesetzes sind die 
im§ 2 des Einkommensteuergesetzes 1967, BGBl. 

Die Pensionsordnung 1966, LGBL für Wien Nr. 268, in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 19/1967, in der Fassung des Landesgesetzes· Nr. 9/1969, BGBL Nr. 194/1969 und BGBL 
LGB!. für Wien Nr. 46il 969, wird wie folgt ge- Nr. 9/1970, angeführten Einkünfte, soweit sie 
ändert: nicht nach § 3 desselben Gesetzes steuerfrei sind." 

!. § 5 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(!) Der ruhegenußfähige Monatsbezug be
steht aus 

a) dem Gehalt, der der besoldungsredltlichen 
Stellung entspricht, die der Beamte im 
Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienst-
stand erreidit hat, und l 

b) den als ruhegenußfähig erklärten Zulagen, 
die der besoldungsrechtlichen SteUung ent
sprechen) die der Beamte im Zeitpunkt d'es 
Ausscheidens aus dem Dienststand erreicht , 
hat, sowie ' 

c) der Steigerungsquote} wenn der Beamte bei 
weiterer Dienstleistung nodi in die nächste 
für ihn vorgesehene Gehaltsstufe hätte vor
rücken können oder die Zeitvorrü~ung 
eingetreten wäre." 

2. § l 5 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Witwenversorgungsgenuß beträgt 
55 v. H. des Ruhegenusses, der der ruhegenuß~ 
fähigen Gesamtdienstzeit des Beamten und dem 
von Jhm irn Zeitpunkt seines Ausscheidens aus 
dem Dienststand erreichten ruhegenußfähigen 
:Monatsbezug entspricht, mindestens aber 
38'5 v, H. der Ruhegenußbemessungsgrundlage 
nach § 4 Abs. 2. § 5 Abs. 3 gilt sinngemäß." 

5. § 18 Abs. J hat zu lauten: 

n(1) Der Waisenversorgungsgenuß beträgt 
a) für jede Halbwaise 12 v. H. des Ruhe

genusses, der der ruhegenußfähigen Ge
samtdienst.zeit des Beamten und dem von 
ihm im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus 
dem Dienststand erreichten ruhegenußfähi
gen Monatsbezug ents:pridtt, mindestens 
aber s·4 v. H. der Ruhegenußbemessungs
grundlage nach § 4 Abs. 2, 

b) für jede Vollwaise 30 v. H. des Ruhe
genusses, der der ruhegenußfdhigen Ge
samtdienstzeit des Beamten und dem von 
ihm im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus 
dem Dienststand erreichten ruhegenußfähi
gen Monatsbezug entspridit, mindestens 
aber 21 v. H. der Ruhegenußbemessungs
grundlage nach § 4 Abs. 2. 

§ 5 Abs. 3 und § 15 Abs. 2 gelten sinngemäß." 

6. Der erste Satz des§ 19 Abs. 5 hat zu lauten: 

„Der Versorgungsgenuß der Witwe und der 
\ 1 ersorgungsgenuß der früheren Ehefrau dürfen 
zusammen 110 v. H. des Ruhegenusses nidit 
übersteigen, auf den der verstorbene Beamte AnM 
spruch gehabt hätte." 

7. Der erste Satz des§ 19 Abs. 5 hat zu lauten: 

3. § 15 Abs. l hat zu lauten: „Der Versorgungsgenuß der Witwe und der 
„(1) Der Witwenversorgungsgenuß beträgt Versorgungsgenuß der früheren Ehefrau dürfen 

60 v. H. des Ruhegenusses, der der ruhegenuß- zusammen 120 v. H. des Ruhegenusses nicht 
fähigen Gesamtdienstzeit des Beamten und dem übersteigen, auf den der verstorbene Beamte An
von ihm im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus sprudi gehabt hätte.'' 
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